
 
Mitgliedsbeitrag – SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Der RAV-Mitgliedsbeitrag beträgt 
 
EUR 20,00 monatlich bzw.  
EUR 7,00 monatlich für Referendar*innen sowie für Rechtsanwält*innen in den  
ersten zwei Jahren nach ihrer Zulassung und für Rechtsanwält*innen, die wegen 
der Versorgung ihrer Kinder vorübergehend nicht erwerbstätig sind. 
 
 
 Einzugsermächtigung 
 
Ich beauftrage den RAV e.V. bis auf Widerruf die Mitgliedsbeiträge von  
meinem/unserem Konto 
 
 
__________________________________________________ 
Name des Mitglieds 
 
__________________________________________________ 
Kontoinhaber*in 
 
__________________________________________________ 
IBAN 
 
__________________________________________________ 
BIC - Bankbezeichnung 
 
jeweils durch Einziehungsauftrag abbuchen zu lassen. Die Abbuchung soll  
 

 jährlich 
 halbjährlich 
 vierteljährlich erfolgen. 

 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird am 23. des Vormonats des jeweiligen Quartals/Halbjahrs/Jahrs eingezogen.  
Beitragsbestätigungen werden auf Wunsch nach Begleichung des gesamten Jahresbeitrages erstellt. 
 
 
Die Datenschutzerklärung unter https://www.rav.de/datenschutz/  
des RAV habe ich zur Kenntnis genommen und stimme dieser zu:  ja  
  
 
 
 
_____________      ______________________________________ 
Datum        Unterschrift 

Rechtsanwältinnen 
 

und Rechtsanwälte 
 

für Demokratie und 
 

Menschenrechte 
 
Geschäftsstelle: 

Gneisenaustr. 2a 
 

10961 Berlin 
 
Tel. 030 417235 55 
 

Fax 030 417235 57 
 

kontakt@rav.de 
www.rav.de 
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